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Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange wurden weder 
Anregungen noch Bedenken zu der Planung vorgetragen, sodass deren 
Einverständnis unterstellt werden kann. 
 
 
1. Niedersächsische Landesforsten vom 11.07.2018 
2. Gemeinde Bad Essen vom 11.07.2018 
3. Wasserstraßen – und Schifffahrtsverwaltung des Bundes vom 13.07.2018 
4. EWE Netz GmbH vom 18.07.2018 
5. Gemeinde Neuenkirchen vom 13.07.2018 
6. Nowega GmbH vom 24.07.2018 
7. Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“ vom 01.08.2018 
8. Gemeinde Stemwede vom 08.08.2018 
9. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück vom 03.08.2018 
10. Deutsche Telekom Technik GmbH vom 15.08.2018 
11. Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vom 

13.08.2018 
12. PLEdoc GmbH vom 16.07.2018 
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Die Hinweise des Fachbereiches Bauwirtschaft zum anstehenden Untergrund 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Informationen sollen im Umweltbericht ergänzt werden.  
 
Eine Änderung der Planzeichnung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich.  
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Die Hinweise, dass keine Einwände bestehen sowie zum Jettiefflugkorridor 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Information zu den vom Flugbetrieb ausgehenden Emissionen sollen im 
Umweltbericht ergänzt werden.  
 
Eine Änderung der Planzeichnung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 

    



Ep/Me-16066011-01-EW-B-Plan-TÖB / 29.08.2018 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu den Anschlussmöglichkeiten an die Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung werden ebenso wie der Hinweis, dass keine Bedenken 
bestehen, zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
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Da die Landesmessstelle sich nicht im  Plangebiet befindet und keine 
Beeinträchtigung erfährt, werden die Hinweise zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.  
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Die Hinweise zur Ausbauentscheidung werden zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich.  
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Die Auskunft, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen, wird ebenso wie der 
Hinweis auf Änderungen oder Erweiterungen vorhandener 
Versorgungseinrichtungen zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich.  
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Die Hinweise zur Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen und eine 
Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der Berichtigung durchgeführt.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.  
 
Da der Bebauungsplan die Vermeidungsmaßnahmen des artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages beinhaltet, wird der Hinweis zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich.  
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Der Hinweis auf das landwirtschaftlich geprägte Umfeld wird in die Begründung 
integriert.  
 
Eine Änderung der Planzeichnung des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.  

    


